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§ 27 LBPG 2002 Begunstigungen fur
den Fall des Todes des Beamten

LBPG 2002 - Burgenlandisches Landesbeamten-Pensionsgesetz 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.06.2025

(1) Ist ein Beamter, dessen ruhegenussfahige Gesamtdienstzeit noch nicht funf Jahre betragt, im Dienststand an den
Folgen eines Dienstunfalles oder an einer Berufskrankheit gestorben, dann sind seine Hinterbliebenen, wenn sie aus
diesem Grund Anspruch auf die Hinterbliebenenrente aus der Unfallversicherung der ¢ffentlich Bediensteten haben,
so zu behandeln, als ob der Beamte eine ruhegenussfahige Gesamtdienstzeit von 15 Jahren aufzuweisen hatte.

(2) Ist ein Beamter im Dienststand gestorben und betragt seine ruhegenussfahige Gesamtdienstzeit mindestens funf
Jahre, dann sind die Hinterbliebenen so zu behandeln, als ob dem Beamten zu seiner ruhegenussfahigen
Gesamtdienstzeit ein Zeitraum nach § 12 zugerechnet worden ware.

In Kraft seit 01.01.2003 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/lbpg_2002/paragraf/12
file:///

	§ 27 LBPG 2002 Begünstigungen für den Fall des Todes des Beamten
	LBPG 2002 - Burgenländisches Landesbeamten-Pensionsgesetz 2002


